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4 2 2 . Kundmachung: Ratifikation des Europäischen Übereinkommens über die Übermittlung von Anträ-
gen auf Verfahrenshilfe durch Italien und Bezeichnung von Übermittlungsstellen
gemäß Art. 8 des Übereinkommens
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(NR: GP XV RV 1195 AB 1301 S. 143. BR: AB 2649 S. 431.)
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über den gegenseitigen urheberrechtlichen Schutz
(NR: GP XV RV 1105 AB 1424 S. 146. BR: AB 2667 S. 432.)

422. Kundmachung des Bundeskanzlers vom
9. August 1983 betreffend die Ratifikation des
Europäischen Übereinkommens über die
Übermittlung von Anträgen auf Verfahrens-
hilfe durch Italien und Bezeichnung von Über-
mittlungsstellen gemäß Axt. 8 des Überein-

kommens

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des Euro-
parates hat Italien am 6. Juni 1983 seine Ratifika-
tionsurkunde zum Europäischen Übereinkommen
über die Übermittlung von Anträgen auf Verfah-
renshilfe (BGBl. Nr. 190/1982, letzte Kundma-
chung des Geltungsbereiches BGBl. Nr. 282/1983)
hinterlegt.

Das Übereinkommen ist gemäß seinem Art. 10
Abs. 2 für Italien am 7. Juli 1983 in Kraft getreten.

Gemäß Art. 8 des Übereinkommens hat Italien
nachstehende Behörde notifiziert:

(Übersetzung)

Ministerium für Gnadensachen und Justiz,
Generaldirektion für Zivilsachen und freie
Berufe,
Büro I
Rom

Nach einer weiteren Mitteilung des Generalse-
kretärs des Europarates hat die Türkei gemäß
Art. 8 des Übereinkommens folgende Behörde noti-
fiziert:

(Übersetzung)

Justizministerium
Abteilung für gerichtliche Angelegenheiten
Adalet Bakanligi
Hukuk Isleri Genel Müdürlügü
Bakanliklar
Ankara

Sinowatz
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423.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages, dessen Artikel 1 und 5 verfassungsändernd sind,
wird genehmigt.

A B K O M M E N

ZWISCHEN DER REPUBLIK ÖSTER-
REICH UND DER ITALIENISCHEN
REPUBLIK ÜBER DIE ZUSAMMENAR-

BEIT DER UNIVERSITÄTEN
Die Republik Österreich und die Italienische

Republik sind,

— vom Wunsche geleitet, zu einer weiteren För-
derung der kulturellen und wissenschaftlichen
Beziehungen zwischen den beiden Staaten beizu-
tragen,

— im Sinne des Übereinkommens zur Förderung
der kulturellen Beziehungen vom 14. März 1952, *)

— unter Respektierung der jeweils geltenden
Verträge über die gegenseitige Anerkennung aka-
demischer Grade,

— unter Berücksichtigung der in den beiden
Vertragsstaaten das Universitäts- und Studienwe-
sen regelnden Vorschriften,

wie folgt übereingekommen:

Artikel 1

Die Universitäten der beiden Vertragsstaaten
werden ermächtigt, Vereinbarungen über die
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Lehre und
wissenschaftlichen Forschung (im folgenden „Ver-
einbarungen" genannt) zu schließen.

Artikel 2

(1) Die Vereinbarungen gemäß Artikel 1 können
die Durchführung integrierter Studienprogramme,
sei es an beiden Universitäten, sei es an einer von
ihnen, gemäß Artikel 3 unter der Voraussetzung
vorsehen, daß es sich dabei um Studienrichtungen
handelt, die in beiden Vertragsstaaten nach der
innerstaatlichen Rechtsordnung vorgesehen sind.

(2) Die Vereinbarungen gemäß Artikel 1 können
auch gemeinsame Forschungsprogramme, insbe-
sondere durch

a) den Austausch von Fachleuten und Experten
auf wissenschaftlichen Gebieten,

b) gemeinsame Forschungen und Studien sowie
c) den Austausch wissenschaftlicher Publikatio-

nen und Bücher,
vorsehen.

(3) Die Vereinbarungen gemäß Artikel 1 sind
von den Rektoren der interessierten Universitäten

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 270/1954
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in Übereinstimmung mit den jeweils zuständigen
Universitätsorganen und unter Beachtung der
jeweils das Universitäts- und Studienwesen des
Vertragsstaates regelnden Rechtsvorschriften abzu-
schließen.

Artikel 3

(1) Beim Abschluß der Vereinbarungen gemäß
Artikel 2 Absatz 1 können die Universitäten die
Einrichtung integrierter Studien an beiden Univer-
sitäten oder an einer Universität vorsehen und
organisieren. Die Vereinbarungen müssen so abge-
faßt sein, daß sie es den Staatsangehörigen der Ver-
tragsstaaten, für den Fall, daß jene es wünschen,
ermöglichen, einen Teil der integrierten Studien,
der nicht unter einem Jahr liegen darf, an der Ver-
tragsuniversität des Heimatstaates aus den angebo-
tenen Studienrichtungen gemäß dem gemeinsamen
Studienplan zu absolvieren.

(2) Die Vereinbarungen müssen insbesondere
a) gemeinsam ausgearbeitete Studienpläne sowie

b) die Abhaltung von Lehrveranstaltungen an
einer oder beiden Universitäten durch Uni-
versitätslehrer des anderen Vertragsstaates

vorsehen.

Artikel 4

(1) Der akademische Grad wird von jener Uni-
versität verliehen, an der der Studierende die für
die Erlangung des akademischen Grades erforderli-
che Abschlußprüfung ablegt.

(2) Die akademischen Grade, die in einem der
beiden Staaten nach Vollendung eines Studiums
gemäß einem integrierten Studienprogramm
erlangt worden sind, sind im. anderen Vertragsstaat
gemäß den zwischen den Vertragsstaaten in Kraft
stehenden Verträgen über die gegenseitige Aner-
kennung akademischer Grade anerkannt.

(3) Durch das vorliegende Abkommen werden
zwischen den Vertragsstaaten geltende Vorschrif-
ten über die gegenseitige Anerkennung von akade-
mischen Graden nicht berührt.

Artikel 5

Die Universitätslehrer jeder Universität, welche
im Sinne des Artikels 3 mit der Abhaltung von
Lehrveranstaltungen an der anderen Universität
beauftragt sind, sind im Rahmen des Geltungsberei-
ches dieses Abkommens Mitglieder der Prüfungs-
kommissionen und können Betreuer für Diplomar-
beiten und Dissertationen sein.

Artikel 6

(1) Mit Ausnahme des Artikels 2 Absatz 2 gilt
das vorliegende Abkommen für den Bereich der
Rechtswissenschaften.
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(2) Die Ausweitung des Geltungsbereiches des
Abkommens auf andere Fachbereiche kann von den
Vertragsstaaten über Empfehlung der gemäß Arti-
kel 9 eingerichteten Gemischten Kommission ein-
vernehmlich festgelegt werden.

Artikel 7

Die im Sinne dieses Abkommens zwischen den
Universitäten zu treffenden Vereinbarungen bedür-
fen — soweit nach der jeweiligen Rechtsordnung
erforderlich — der Zustimmung der jeweils zustän-
digen innerstaatlichen Behörden.

Artikel 8

(1) Die Vertragsstaaten halten es für nützlich,
daß jeder von ihnen Initiativen setzt, die auf die
Errichtung oder die Erleichterung der Errichtung
von Studentenheimen im Staatsgebiet des anderen
Vertragsstaates abzielen. Diese Studentenheime
sind vorwiegend zur Beherbergung von Hochschul-
studenten des eigenen Vertragsstaates bestimmt.

(2) Die Vertragsstaaten werden sich bei der Prü-
fung von Fragen, die sich in Zusammenhang mit
der Errichtung dieser Studentenheime ergeben,
auch der Vorschläge der gemäß Artikel 9 einge-
richteten Gemischten Kommission bedienen.

Artikel 9

Zur Erleichterung der Durchführung dieses
Abkommens wird eine Gemischte Kommission ein-
gerichtet, die sich aus höchstens je sieben Vertre-
tern jedes Vertragsstaates zusammensetzt. Die Mit-
glieder dieser Kommission werden auf diplomati-
schem Wege notifiziert. Zeitpunkt und Ort des
Zusammentritts der Gemischten Kommission wer-
den jeweils einvernehmlich festgelegt.

Artikel 10

(1) Das vorliegende Abkommen bedarf der Rati-
fikation. Die Ratifikationsurkunden werden so bald
wie möglich in Rom ausgetauscht.

(2) Das Abkommen tritt am ersten Tag des drit-
ten Monats, der auf den Austausch der Ratifika-
tionsurkunden folgt, in Kraft.

Artikel 11

Dieses Abkommen wird auf unbestimmte Zeit
abgeschlossen. Jeder Vertragsstaat kann das
Abkommen unter Einhaltung einer einjährigen
Frist schriftlich kündigen. Die Kündigung des vor-
liegenden Abkommens berührt nicht die Weiterfüh-
rung und den Abschluß der bereits nach dem
gemeinsamen Studienplan begonnenen Studien.
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Geschehen in Wien, am 20. August 1982, in zwei
Urschriften in deutscher und italienischer Sprache,
wobei beide Texte in gleicher Weise authentisch
sind.

Für die Republik Österreich:
Willibald P. Pahr m. p.

Für die Italienische Republik:
Fausto Bacchetti m. p.

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Ratifikations-
urkunde wurde am 7. Juli 1983 ausgetauscht; das Abkommen tritt gemäß seinem Artikel 10 Absatz 2 am
1. Oktober 1983 in Kraft.

Sinowatz

424.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt.

A B K O M M E N

ZWISCHEN DER REPUBLIK ÖSTER-
REICH UND DER UNION DER SOZIA-
LISTISCHEN SOWJETREPUBLIKEN
ÜBER DEN GEGENSEITIGEN URHE-

BERRECHTLICHEN SCHUTZ

Der Bundespräsident der Republik Österreich
und das Präsidium des Obersten Sowjets der Union
der Sozialistischen Sowjetrepubliken sind,

entschlossen, die Bestimmungen der Schlußakte
der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit
in Europa, die am 1. August 1975 in Helsinki unter-
zeichnet wurde, in ihrem gesamten Umfang durch-
zuführen,

in der Überzeugung, daß die Zusammenarbeit
auf dem Gebiet der Kultur und der kulturelle Aus-
tausch die bessere gegenseitige Verständigung zwi-
schen den Völkern fördern und zur Festigung der
Verbindungen zwischen den Staaten beitragen,

eingedenk der Bestimmungen des Abkommens
über kulturelle und wissenschaftliche Zusammenar-
beit zwischen der Republik Österreich und der
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken vom
22. März 1968, *) insbesondere seines Artikels I,

im Bestreben, die Zusammenarbeit auf dem
Gebiet des gegenseitigen Austausches kultureller
Werte durch die Benützung von Werken der Lite-
ratur, der Wissenschaft und der Kunst weiter aus-
zubauen,

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 319/1969
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vom Wunsche geleitet, in Ergänzung des Weltur-
heberrechtsabkommens vom 6. September 1952, *)
dem beide Vertragschließenden Teile angehören,
den gegenseitigen Schutz der Rechte der Urheber
zu regeln,

übereingekommen, das vorliegende Abkommen
zu schließen, und haben zu diesem Zweck zu
Bevollmächtigten ernannt:

Der Bundespräsident der Republik Österreich

Herrn DDr. Gerald H i n t e r e g g e r,
Generalsekretär für Auswärtige Angelegenhei-
ten,

Das Präsidium des Obersten Sowjets der Union
der Sozialistischen Sowjetrepubliken

Herrn Boris P a n k i n,
Vorsitzender des Vorstandes der Allunionsagen-
tur für Urheberrechte der Union der Sozialisti-
schen Sowjetrepubliken,

die nach Austausch ihrer in guter und gehöriger
Form befundenen Vollmachten nachstehendes ver-
einbart haben:

Artikel 1

Jeder Vertragschließende Teil:
a) ermutigt die Herausgabe und anderweitige

Nutzung von Werken der Literatur, der Wis-
senschaft und der Kunst auf seinem Staatsge-
biet, die von Staatsangehörigen des anderen
Vertragschließenden Teils geschaffen sind;

b) ermutigt die Einbeziehung der dramatischen,
musikdramatischen, musikalischen und cho-
reographischen Werke, die von Staatsange-
hörigen des anderen Vertragschließenden
Teils geschaffen sind, in die Spielpläne der
Theater und in die Programme der Musiken-
sembles und der Solisten des eigenen Landes.

Artikel 2

Jeder Vertragschließende Teil wendet das Welt-
urheberrechtsabkommen vom 6. September 1952
auch auf Werke oder auf Rechte an Werken der
Staatsangehörigen des anderen Vertragschließen-
den Teils an, wenn sie vor dem 27. Mai 1973
geschaffen wurden, jedoch vor diesem Zeitpunkt
weder auf dem Staatsgebiet eines der beiden Ver-
tragschließenden Teile noch sonstwo veröffentlicht
worden sind. Wurden jedoch solche bis zum
Inkrafttreten des vorliegenden Abkommens freie
Werke in der Zeit vom 27. Mai 1973 bis zum
Inkrafttreten dieses Abkommens auf dem Staatsge-
biet des jeweils anderen Vertragschließenden Teils
veröffentlicht, so bleiben sie weiterhin frei. In die-

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 108/1957
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sem Zusammenhang ist der Begriff der Veröffentli-
chung im Sinn des Artikels VI des Welturheber-
rechtsabkommens vom 6. September 1952 auszule-
gen.

Artikel 3

Die Vertragschließenden Teile kommen überein,
daß sich der nach dem Welturheberrechtsabkom-
men vom 6. September 1952 oder nach diesem
Abkommen gewährte Schutz auch auf das Urheber-
persönlichkeitsrecht erstreckt.

Artikel 4

Dieses Abkommen gilt für die ab dem Zeitpunkt
seines Inkrafttretens vorgenommene Nutzung der
im Artikel 2 genannten Werke, soweit die Fristen
des urheberrechtlichen Schutzes für diese Werke im
einzelnen Fall noch nicht abgelaufen sind.

Artikel 5

Alle Zahlungen und Verrechnungen, die sich aus
der Anwendung des Welturheberrechtsabkommens
vom 6. September 1952 oder aus der Anwendung
des Artikels 2 des vorliegenden Abkommens erge-
ben, erfolgen in Übereinstimmung mit der in jedem
der Vertragschließenden Teile jeweils geltenden
Devisengesetzgebung in frei konvertierbarer Wäh-
rung, jedoch können auf Wunsch des jeweils
Berechtigten auch Zahlungen und Verrechnungen
in nationaler Währung des Vertragschließenden
Teils erfolgen, der die Zahlung vornimmt.

Artikel 6

Jeder Vertragschließende Teil ist berechtigt, Stel-
len namhaft zu machen, im weiteren „Stellen"
genannt, denen — unbeschadet der Zulässigkeit
unmittelbarer Verhandlungen mit dem Urheber
oder seinem Rechtsnachfolger, wenn er Inhaber des
in Betracht kommenden Rechtes ist — die Vermitt-
lung des Abschlusses von Verträgen über die
Gewährung oder die Erwerbung von Rechten für
die auf Grund des Welturheberrechtsabkommens
vom 6. September 1952 oder des Artikels 2 des vor-
liegenden Abkommens geschützten Werke, die Ein-
hebung der Entgelte für die Nutzung der Werke
sowie die gegenseitige Verrechnung obliegen kann.

Sofern diese Stellen nach der Gesetzgebung des
Vertragschließenden Teils oder auf Grund einer
übernommenen Verpflichtung zur Wahrung des
Urheberpersönlichkeitsrechts berufen sind, werden
sie hierbei besondere Sorgfalt anwenden, insbeson-
dere auch, wenn nach dieser Gesetzgebung die
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Nutzung des Werkes ohne Zustimmung des Urhe-
bers und ohne Zahlung eines Entgeltes erlaubt ist.

Artikel 7

Die Stellen der Vertragschließenden Teile sind
verpflichtet, einander

a) Angaben über diejenigen Werke der Staats-
angehörigen des jeweiligen Vertragschließen-
den Teiles, die auf Grund des Welturheber-
rechtsabkommens vom 6. September 1952
oder auf Grund des Artikels 2 des vorliegen-
den Abkommens urheberrechtlichen Schutz
genießen, sowie über die Berechtigten zu
machen;

b) sonstige Auskünfte zu erteilen und Unterla-
gen zur Verfügung zu stellen, die im Hin-
blick auf die praktische Anwendung des
Welturheberrechtsabkommens vom 6. Sep-
tember 1952 oder des vorliegenden Abkom-
mens notwendig sind.

Die Stellen der Vertragschließenden Teile ver-
einbaren miteinander die Verrechnungstermine und
bestimmen die Höhe ihrer Spesen.

Artikel 8

Die Vertragschließenden Teile oder die Stellen
werden einander über die Gesetze und sonstigen
Rechtsvorschriften ihres Landes informieren,
soweit sie für die praktische Anwendung des Welt-
urheberrechtsabkommens vom 6. September 1952
oder des vorliegenden Abkommens von Bedeutung
sind.

Artikel 9

Das Entstehen, der Inhalt und das Erlöschen von
Urheberrechten sind nach dem Recht des Staates
zu beurteilen, in dem eine Benützungs- oder Ver-
letzungshandlung gesetzt wird.

Artikel 10

Zwischen den zuständigen Stellen werden in
regelmäßigen Abständen einvernehmlich festzule-
gende Zusammenkünfte stattfinden, um Fragen der
praktischen Anwendung des vorliegenden Abkom-
mens zu besprechen.

Artikel 11

Durch das vorliegende Abkommen werden
Rechte und Verpflichtungen der Vertragschließen-
den Teile aus anderen internationalen Verträgen,
insbesondere solche aus dem Welturheberrechtsab-
kommen vom 6. September 1952, nicht berührt.
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Artikel 12

Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation. Die
Ratifikationsurkunden werden so bald wie möglich
in Moskau ausgetauscht.

Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des dritten
Monats in Kraft, der auf den Austausch der Ratifi-
kationsurkunden folgt.

Artikel 13

Dieses Abkommen kann von jedem Vertrag-
schließenden Teil jederzeit schriftlich auf diploma-
tischem Weg gekündigt werden. Die Kündigung
wird sechs Monate nach Erhalt ihrer Notifizierung
wirksam.

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten
beider Vertragschließenden Teile dieses Abkom-
men unterzeichnet und mit Siegeln versehen.

Geschehen zu Wien, am 16. Dezember 1981 in
zwei Ausfertigungen, je in deutscher und russischer
Sprache, wobei beide Texte gleichermaßen authen-
tisch sind.

Für den Bundespräsidenten der Republik Öster-
reich :

Hinteregger m. p.

Für das Präsidium des Obersten Sowjets der Union
der Sozialistischen Sowjetrepubliken:

B. Pankin m. p.

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Ratifikations-
urkunde wurde am 25. Juli 1983 ausgetauscht; das Abkommen tritt gemäß seinem Art. 12 am 1. Oktober
1983 in Kraft.

Sinowatz
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